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(Sott), ofjne beftimmten Artikel ftarft
(guter (Sott). Sie eine Sorm ift etroas
kürger unb ricüeictjt etroas altertümlicher,
bie anbere etroas beftimmter; gut finb beibe.

£. fj., B. @s ift fcfjr erfreutief), bafs

Stjrc Borgefegten fo forgfältig finb im
©ebraud) ber Sprache; aber man kann
auch gu ängftfid) fein, ©eroffc kann man,
ftreng logifd) genommen, einen nietjt
nerlängern (aud) für bas Beilegen roeiterer
Blätter roäre ber Ausbruch ungefdjickt) ;

nerlängert roirb nidjt ber ISajj felbft,
fonbern bie 3eit feiner ©illtigkeit. Sa
fiel) aber ber Spradjgebraucl) bie bürgere
Busbrudcsroeife fdjon längft gefdjaffen
hat unb Blijjoerftänbniffe ntcgt gu be«

fürrf)ten finb, barf man rufjig aud) einen

"f3afe nerlängern. S3örter roie ißajjuerlän«
gerung (für ißafsgültigkeitsoerlängerung)
kennen mir fd)on lange, ©s gibt, ftreng
logifd) genommen, keinen ülbcrg ititb
keinen S3eiitberg, fonbern nur einen Öl«
baumberg unb einen B3einftockberg,
aber man fjat aud) ba bas Biittelftück
fdjon längft fallen laffen. Palmöl ift
eigeutlid) Ißalm k c r n öl, bas Bergrecht
Berg bau recf)t, ber i)err Bergrat Berg«
baurat; 6a(gburg liegt an ber Satgad)
unb follte eigentlich Salgacgburg tjeigen
roie S)eibelberg Sjeibelbcerberg. Sag
unfer Bunb ein $aus gat, bas Bunbes*

haus, leucfjtet ein; aber inogu bramgt er
eine eigene Serraffe ©emeint ift natür«
lid) bie Bunbes 1) a u s terraffe. 2Benn
man einen B5ecgfel uerlängern kann —
unb bas kann man offenbar —, roarum
nicht aud) einen ^5afe? Sülme bagegen
könnten budjftäblitf) nerlängert roerben;
ba roäre ein SJTigocrftänbnis möglid) ;

barum roerben fie, roenn man igre £auf«
geit meint — prolongiert. 2Bie ftefjt es

mit ber ißoligeiftunbe, mit beren „Ber«
längerung" man fid) in 3ürid) befegäf«

tigt? — fachlich unb fpracglid) eine

fdjroierige Srage! — ©in ißlauberftünb«
chen kann man leidjt nerlängern, aber
ob aud) bie 13oligeiftunbe? B5as ift bas
eigentlich Buf bie 2rage „B3ann ift
13oligciftunbe ?" antroortet man : „Um
12 Uhr." Bber bas (ft ja gar keine ©tun«
be, fonbern nur bie feeggigfte Sekunbe
ber feeggigften Dîinute ber groölften ©tun«
be, alfo kein 3eifraum, fonbern ein 3eit«

punkt, unb einen ^)3unkt kann man be=

knnntlid) nidjt nerlängern, fonft gibt es

eine ßittie. 9îun gibt es ja aud) praktifd)
eine Cinie, aber bas ift nicht gefeglid).
©inen ^)3unbt kann man nad) ben ©e«

fegen ber ©eontetrie nicht nerlängern,
fonbern nur nerfdjieben ; barum follte man
in ben ©efegen bes Staates non Ber«
fdjiebung ber ißoligetftunbe fpreegen.

2ur ©cbätfutiä 6es ©ppacbaefübls

3uc 43. Jlufgabe
„Ser nachträgliche Bericht roirft,

follte er ben Satfad)en entfprerijen, ein

eigenartiges £id)t auf bie S3agrf)eitsliebe
geiniffcr amtlicher Organe unb auf

beren ©eringfdjäguitg bes Bolkes,
bas fie unbefegen gu betrügen unb gu
belügen bürfen glauben."

Ser Sag ift, roie bie funkte anbeu«

ten, bereits gebürgt, aber immer nod) gu

nerfd)ad)telt; barum finb feinem 6d)öpfer
am Sdjlufj bie S3örter etroas burchein«

anbergekommen. Sie amtlichen Stellen
glauben alfo etroas. 2Bas? Sie glauben
etroas gu bürfen. 91acg „glauben" hat
bie 9îennform immer ein „gu" nor fid).
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Gott), ohne bestimmten Artikel stark
(guter Gott). Die eine Form ist etwas
kürzer und vielleicht etwas altertümlicher,
die andere etwas bestimmter,-gut sind beide,

E. H., B. Es ist sehr erfreulich, daß
Ihre Borgesetzten so sorgfältig sind im
Gebrauch der Sprache- aber man kann
auch zu ängstlich sein. Gewiß kann man,
streng logisch genommen, einen Paß nicht
verlängern (auch für das Beilegen weiterer
Blätter wäre der Ausdruck ungeschickt) -

verlängert wird nicht der Paß selbst,

sondern die Zeit seiner Gültigkeit. Da
sich aber der Sprachgebrauch die kürzere
Ausdrucksweise schon längst geschaffen

hat und Mißverständnisse nicht zu be-

fürchten sind, darf man ruhig auch einen

Paß verlängern. Wörter wie Paßverlän-
gcrung (für Paßgültigkeitsverlängerung)
kennen wir schon lange. Es gibt, streng
logisch genommen, keinen Olbcrg und
keinen Weinberg, sondern nur einen Öl-
baumberg und einen Weinsto ckberg,
aber man hat auch da das Mittelstück
schon längst fallen lassen. Palmöl ist

eigentlich Palmkcrnöl, das Bergrecht
Berg bau recht, der Herr Bergrat Berg-
baurat- Salzburg liegt an der Salzach
und sollte eigentlich Salzachburg heißen
wie Heidelberg Heidelbcerberg. Daß
unser Bund ein Haus hat, das Bundes-

Haus, leuchtet ein; aber ivozu braucht er
eine eigene Terrasse? Gemeint ist nattir-
lich die Bundes h a u s terrasse. Wenn
man einen Wechsel verlängern kann —
und das kann man offenbar —, warum
nicht auch einen Paß? Filme dagegen
könnten buchstäblich verlängert werden,-
da wäre ein Mißverständnis möglich-
darum werden sie, wenn man ihre Laus-
zeit meint — prolongiert. Wie steht es

mit der Polizeistunde, mit deren „Ber-
längerung" man sich in Zürich beschäf-

tigt? — sachlich und sprachlich eine

schwierige Frage! — Ein Plauderstllnd-
chen kann man leicht verlängern, aber
ob auch die Polizeistunde? Was ist das

eigentlich? Auf die Frage „Wann ist
Polizeistunde?" antwortet man- „Um
12 Uhr." Aber das ist ja gar keine Stun-
de, sondern nur die sechzigste Sekunde
der sechzigsten Minute der zwölften Stun-
de, also kein Zeitraum, sondern ein Zeit-
Punkt, und einen Punkt kann man be-

kanntlich nicht verlängern, sonst gibt es

eine Linie. Nun gibt es ja auch praktisch
eine Linie, aber das ist nicht gesetzlich.

Einen Punkt kann man nach den Ge-
setzen der Geometrie nicht verlängern,
sondern nur verschieben ; darum sollte man
in den Gesetzen des Staates von Ver-
schiebung der Polizeistunde sprechen.

Sur Schärfung des Sprachgefühls

Zur 4Z. Ausgabe
„Der nachträgliche Bericht wirft,

sollte er den Tatsachen entsprechen, ein

eigenartiges Licht auf die Wahrheitsliebe
gewisser amtlicher Organe und auf

deren Geringschätzung des Volkes,
das sie unbesehen zu betrügen und zu
belügen dürfen glauben."

Der Satz ist, wie die Punkte andeu-

ten, bereits gekürzt, aber immer noch zu
verschachtelt - darum sind seinem Schöpfer
am Schluß die Wörter etwas durchein-
andergekommen. Die amtlichen Stellen
glauben also etwas. Was? Sie glauben
etwas zu dürfen. Nach „glauben" hat
die Nennform immer ein „zu" vor sich.

157



(„3d) glaube ju loiffeti.") 2Bas aber biirfen

fie nad) ihrer Meinung? "Betrügen unb

belügen! Bei „bürfen" t)ot bie Hennform
nie ein „ju"; man barf nidjt fagen: „3d)
barf ju betrügen". "2Ilfo mujj es Ijeifeen:

„ bes Bolkes, bas fie betrügen unb

belügen ju bürfen glauben" ober:

„bes Bolkes, bas fie glauben betrügen

unb belügen 3" bürfen". ©inen äf)n«

lidjen 5all ballen mir in ber 20. 51uf«

gäbe (1948, 4 unb 5): „3d; bebaute, 3t)re

©inlabung uidjt baben annehmen ju kön«

nen." Salfd) ift aud) ber Beridjt ber

3T33 (9Tr. 1341): „Ber engtifdje Ber«

treter in Siibkorea febeint feit Sagen

nid)ts oon fid) baben bören laffen." 93idj=

tig märe: „bören gelaffen ju baben".
2Iber nod) ein anberer Stbler ftecfct in
bem Sage: mie belügen unb betrügen

biefe böfen amtlidjen Organe ibr Bolb
„Utibefeben" 215er ober roas ift unbe«

fcbeit : bie Stmtsftellen ober bas Bolk
ober bas Betrügen unb Belügen ©ram«

matifd) finb alle brei Huffaffuitgen mög«

lid), aber Sinn bat keine oon iljnen.
Biel(eid)t meinte ber Berfaffer: oljne

ödjeu, unbekümmert, obne meitcres, ol)ne

bie Behauptungen auf ibre Bîabrbeit
bin geprüft 311 baben, aber roeldje Be=

bauptungen? B3enn man biefes „unbe«

feben" nidjt einfad) unbefeben Ijinnimmt,
bleibt ber Sab unuerftänblid). Sdjulb
roirb eine fdjlecbte Überfegung fein.

44. Aufgabe
Bie 3eitfrijrift „SÖtutterfprartje" er«

roäbnt in $eft 1950/1 als falfd) ben Sat)

aus bem Beutfdjen Bürgerlichen ©efeg«

bud) oott 1896 : „B3enn ein ©ren3=

ftein oerrückt ober unkenntlich geioorben

ift,..." B3as ift ba falfd), unb mie macht

man's beffer? 2lntmorten erbeten bis
Ênbe Besember.

ÎHïttcilung

B3ir empfehlen ben £efern, bie unfere £efte aufgubewafjren raünfdjen,

bie für biefen 3meck jetjr geeigneten Sammelmappen „Bureaufij", bie

einzeln 3t. 1.50 koften, bie mir aber, roenn im gangen minbeftens

100 Stiick bestellt raerbert, für etma 1 3t. liefern können. Bestellungen

nimmt bie ©efdjäftsftelle in £Ciisnacl)t entgegen bis 16. Segember. —

îlnberfeits bitten mir £efer, bie bie $efte nitfft aufgubemaljren pflegen,

um Otiickfenbuug nod) oorfjanbener Hummern, ba unfer Borrat beinatje er=

fdjöpft ift unb immer roieber eingelne Riefte oerlangt werben. Beften Sank!

2ut igrbeitetutig

Weiteres aus bem ©teueramt

Ba es preffierte unb cuir lange kein

üofcbi fanben, konnten roir leiber erft jtoei
Blonate oor ber ©eburt beiraten

©ehe nie in eine 2Birtfcbaft, fonft
können Sie meine Srau fragen

3cb habe nie fofiel oerbient mie Sie

mid) tagfieren, aber kann mir für ben

fRebkurs kein llpfokat leiften

9Tun hoffe id) bringenb, Sie roerben

meinem Berftänbnts entfpredjen

(21us bem „Bebetfpalter")
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(„Ich glaube zu wissen.") Was aber dürfe»

sie nach ihrer Meinung? Betrügen und

belügen! Bei „dürfen" hat die Nennform
nie ein „zu"; man darf nicht sagen: „Ich
darf zu betrügen". Also muß es heißen:

„ des Volkes, das sie betrügen und

belügen zu dürfen glauben" oder:

„des Volkes, das sie glauben betrügen

und belügen zu dürfen". Einen ähn-

lichen Fall hatten wir in der 20. Auf-
gäbe (1948, 4 und S): „Ich bedaure, Ihre
Einladung nicht haben annehmen zu kön-

nen." Falsch ist auch der Bericht der

NZZ (Nr. 1341): „Der englische Ber-
treter in Südkorea scheint seit Tagen
nichts von sich haben hören lassen." Rich-

tig wäre: „hören gelassen zu haben".

Aber noch ein anderer Fehler steckt in
dem Satze: wie belügen und betrügen

diese bösen amtlichen Organe ihr Volk?
„Unbesehen" Wer oder was ist unbe-

sehen: die Amtsstellcn oder das Volk
oder das Betrügen und Belügen? Gram-
matisch sind alle drei Auffassungen mög-

lich, aber Sinn hat keine von ihnen.

Vielleicht nieinte der Verfasser: ohne

Scheu, unbekümmert, ohne weiteres, ohne

die Behauptungen auf ihre Wahrheit
hin geprüft zu haben, aber welche Be-

hauptungen? Wenn man dieses „unbe-
sehen" nicht einfach unbesehen hinnimmt,
bleibt der Satz unverständlich. Schuld

wird eine schlechte Übersetzung sein.

44. Aufgabe
Die Zeitschrift „Muttersprache" er-

wähnt in Hest 1950/1 als falsch den Satz

aus dem Deutschen Bürgerlichen Gesetz-

buch von 1896 : „Wenn ein Grenz-

stein verrückt oder unkenntlich geworden

ist,..." Was ist da falsch, und wie macht

man's besser? Antworten erbeten bis
Ende Dezember.

Mitteilung

Wir empfehlen den Lesern, die unsere Hefte aufzubewahren wünschen,

die für diesen Zweck sehr geeigneten Sammelmappen „Bureaufix", die

einzeln Fr. 1.50 kosten, die wir aber, wenn im ganzen mindestens

100 Strick bestellt werden, für etwa 1 Fr. liefern können. Bestellungen

nimmt die Geschäftsstelle in Küsuacht entgegen bis 16. Dezember. —

Anderseits bitten wir Leser, die die Hefte nicht aufzubewahren pflegen,

um Rücksendung noch vorhandener Nummern, da unser Vorrat beinahe er-

schöpft ist und immer wieder einzelne Hefte verlangt werden. Besten Dank!

Sur Erheiterung

Heiteres aus dem Steueramt

Da es pressierte und wir lange kein

Loscht fanden, konnten wir leider erst zwei

Monate vor der Geburt heiraten

Gehe nie in eine Wirtschaft, sonst

können Sie meine Frau fragen

Ich habe nie sofiel verdient wie Sie
mich tagsieren, aber kann mir für den

Rehkurs kein Apsokat leisten

Nun hoffe ich dringend, Sie werden

meinem Verständnis entsprechen

(Aus dem „Nebelspalter")

158


	Zur Schärfung des Sprachgefühls

